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1. Fusion der Landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger 
2. Versicherungsrechtliche Beurteilung für die Teilnehmer an dualen Studiengängen 

3. Mord ist kein Arbeitsunfall 

 

1. Fusion der Landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales teilt hierzu mit: 

„Bundeskabinett verabschiedet den Gesetzentwurf zur Neuordnung der Organisation der 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV-Neuordnungsgesetz - LSV-NOG) 

Das eigenständige agrarsoziale Sicherungssystem soll zukunftsfest gemacht und an den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft angepasst werden. Kern der Reform ist die 
Zusammenführung der 36 Träger sowie des Spitzenverbandes zu einem neuen 
landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger: Die „Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau“ wird für alle Zweige der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
zuständig sein. 

Damit wird auf folgende strukturelle Veränderungen reagiert: 

Die Zahl der Versicherten ist seit vielen Jahren rückläufig. Es gibt gravierende 
Belastungsunterschiede zwischen gleich strukturierten Betrieben in der landwirtschaftlichen 
Unfall- und Krankenversicherung. Die landwirtschaftliche Sozialversicherung wird in 
erheblichem Maße durch Bundesmittel aus dem Haushalt des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums finanziert. Der Bund hat aber bisher keine 
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Verwendung dieser Mittel. 

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Neuorganisation der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung (LSV-NOG) wird das System auf ein zukunftssicheres Fundament 
gestellt.“ 
 



 
2. Versicherungsrechtliche Beurteilung für die Teilnehmer an dualen 
Studiengängen 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit teilt hierzu mit: 
 
„Es ist gesetzlich klargestellt worden, dass alle Teilnehmer an allen Formen von dualen 
Studiengängen sozialversicherungsrechtlich einheitlich und so zu behandeln sind wie die zur 
Berufsausbildung Beschäftigten.  
 
Sie sind damit unter anderem versicherungspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung 
und Pflegeversicherung.  
 
Dies gilt während der gesamten Dauer des Studienganges, das heißt sowohl während der 
Praxisphasen als auch während der Studienphasen.“ 
 
Anmerkung des Unterzeichners: 
 
Die Versicherungspflicht erstreckt sich auch auf den Bereich der gesetzlichen 
Rentenversicherung. In unserer Region ist die Neuregelung insbesondere für die 
Studierenden der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen 
(ehemals Berufsakademie) und deren Ausbildungsbetriebe von Bedeutung. 
 
3. Mord ist kein Arbeitsunfall 
 
Das Landessozialgericht Baden-Württemberg teilt mit: 
 
„Mit ihrem Begehren, eine Witwenrente aus der Unfallversicherung ihres ermordeten 
Ehemannes zu erhalten, ist eine ehemalige Gastronomin italienischer Herkunft vor dem 
Landessozialgericht Stuttgart gescheitert.  

Der 59-jähige war vom gemeinsamen Sohn der Eheleute auf der Rückfahrt vom 
Steuerberater mit Benzin übergossen und angezündet worden. Dies sei kein Arbeitsunfall 
gewesen, entschieden nun die Stuttgarter Richter und verweigerten der Witwe die begehrte 
Hinterbliebenenrente.“ 

Beschluss des 2. Senats des LSG Baden-Württemberg vom 22.11.2011, Az. L 2 U 5633/10 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Martin Scheuer 
Rentenberater 
 
 


